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Dienstag, 03. April 1998

6 Stunden, dritter Prüfungstag, vormittags

Anweisungen an die Bewerber für die Anfertigung ihrer Arbeiten

I. Allgemeine Vorschriften

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Bewerber hinreichend vertraut sind mit

− den Richtlinien für die Prüfung im EPA und
− dem Inhalt der Amtsblätter des EPA

die bis zum Ende des ihrer Prüfung vorangehenden Jahres veröffentlicht worden
sind.

2. Ferner wird davon ausgegangen, daß die Bewerber die Prüfungsaufgabe in ein 
und derselben Sprache lesen und beantworten. Trifft dies nicht zu, so ist auf der 
ersten Seite der Antworten anzugeben, in welcher Sprache die Prüfungsaufgabe 
gelesen wurde. Dies gilt auch für Bewerber, die in einer anderen Sprache als 
Deutsch, Englisch oder Französisch antworten und bei der Anmeldung zur Prüfung 
einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

3. Die Bewerber haben die in den Prüfungsaufgaben genannten Tatsachen als 
gegeben vorauszusetzen und sich auf diese zu beschränken. Ob und inwieweit ein 
Bewerber die Angaben verwendet, bleibt ihm selbst überlassen. Etwaige 
besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Erfindung sollten von den Bewerbern 
außer acht gelassen werden. 

II. Prüfungsaufgabe C

4. Die vom Bewerber auszuarbeitende Einspruchsschrift muß den Vorschriften von 
Artikel 100 und Regel 55 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) 
genügen, wobei die einschlägigen Empfehlungen in den Richtlinien für die Prüfung 
im EPA, Teil D, zu berücksichtigen sind. Um jedoch die Anonymität zu wahren, hat 
der Bewerber in der Prüfungsaufgabe nicht seinen eigenen Namen anzugeben, 
sondern den Namen des Vertreters, an den das Schreiben des Mandanten 
gerichtet ist. 
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5. Die Einspruchsschrift soll ausschließlich und vollzählig diejenigen Gründe –
möglichst gegen alle Ansprüche – enthalten, die nach Ansicht des Bewerbers im 
vorliegenden Fall der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen. Das 
Weglassen eines triftigen Einspruchsgrunds hat einen Punkteabzug zur Folge, der 
um so höher ausfällt, je wichtiger der Grund für den betreffenden Fall ist. Von den 
Gründen nach Artikel 100 Buchstabe b EPÜ wird kein Gebrauch gemacht. 

Der Bewerber muß auch auf einem gesonderten Blatt kurz begründen, warum er den 
Empfehlungen des Mandanten gefolgt oder nicht gefolgt ist. Außerdem müssen alle 
Fragen, die der Mandant möglicherweise gestellt hat, beantwortet werden.

6. Die Prüfungsaufgabe wird als Schreiben eines Mandanten an einen zugelassenen
Vertreter samt dem europäischen Patent, gegen das Einspruch eingelegt werden 
soll, und den Entgegenhaltungen vorgelegt. Die Entgegenhaltungen umfassen 
mindestens drei Druckschriften, von denen eine nur in Englisch und Deutsch, eine 
nur in Englisch und Französisch und eine nur in Deutsch und Französisch vorliegt. 

7. Die Prüfungsaufgabe enthält eine Liste mit speziellen Fachwörtern, die in den 
Entgegenhaltungen vorkommen. Diese Wörter werden in den drei Amtssprachen 
des EPA sowie in den für die betreffende Prüfung nach Art. 15 (3) Satz 2 VEP 
beantragten anderen Amtssprachen eines Vertragsstaats angegeben. 

8. Von den Bewerbern wird erwartet, daß sie sich in die Lage des Vertreters 
versetzen und allein anhand der Angaben des Mandanten eine Einspruchsschrift
verfassen, die – in maschinenschriftlicher Form – so eingereicht werden könnte. 
Die Verwendung des bereitgestellten Vordrucks ist zulässig, aber nicht zwingend 
vorgeschrieben; ein Verzicht auf den Vordruck wirkt sich nicht negativ auf die 
Bewertung aus.

9. Die Ansprüche sind getrennt voneinander zu behandeln, wobei den jeweiligen 
Abhängigkeiten gebührend Rechnung zu tragen ist.

10. Bei der Bezugnahme auf Entgegenhaltungen ist  jeweils nur die Nummer der 
Anlage zu nennen und die herangezogene Sprache anzugeben.

11. So ist davon auszugehen, daß der Offenbarungsgehalt sämtlicher Anlagen, die 
eine Priorität in Anspruch nehmen, mit dem Offenbarungsgehalt der 
entsprechenden Prioritätsunterlagen identisch ist, sofern es nicht Anhaltspunkte 
gibt, die dagegensprechen.

Bei Sachverhalten, die der Bestätigung bedürfen – etwa einer angeblichen früheren 
Offenbarung – wird von den Bewerbern der Hinweis erwartet, daß eine 
entsprechende Bestätigung nachgereicht wird. 

Unabhängig davon, welches Datum das Schreiben des Mandanten aufweist, haben 
die Bewerber davon auszugehen, daß eine Rücksprache nicht möglich ist. 

12. Die Bewerber sollten sich darüber im klaren sein, daß die Anlage 1 fiktiv ist und 
nicht unbedingt in einer Form vorliegt, die zur Erteilung eines Patents durch das 
Europäische Patentamt geführt hätte.


